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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche zivilgesellschaftlichen Vereine, Vereinigungen, Netzwerke und der-
gleichen einschließlich Nichtregierungsorganisationen (NRO) außerhalb der
Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg, die politische
Arbeit leisten im Sinne von

    a)  Demokratievermittlung, 

    b)  Aufklärung über linken und rechten Extremismus, 

    c)  Prävention und Intervention gegen verfassungsfeindliche Bestrebungen,

    erhalten Landesmittel in welcher Höhe (bitte tabellarische Auflistung)?

2. Enthalten Zuwendungsbescheide an solche Organisationen einen Bestandteil
oder ein Begleitschreiben, worin verbindlich oder unverbindlich geregelt wird,
dass keine Förderung an extremistische Organisationen oder Personen oder an
solche Organisationen oder Personen ergehen darf, von denen bekannt ist oder
bei denen damit gerechnet werden muss, dass sie sich gegen die freiheitliche
demokratische Grundordnung betätigen?

3. Falls Frage 2 bejaht wird, wo genau ist die Rechtsgrundlage dafür zu finden
und wie lauten diese Bestandteile der Förder- oder Zuwendungsbescheide?

4. Falls Frage 3 verneint wird, wo genau − gegebenenfalls innerhalb der Landes-
haushaltsordnung − wäre im Fall einer Einführung die Rechtsgrundlage ange-
siedelt, um Zuwendungs- oder Förderbescheiden speziell an solche Mittel -
empfänger entsprechende Begleitschreiben als Bestandteil des Förderbescheids
beifügen zu können?

Kleine Anfrage

des Abg. Daniel Rottmann AfD

und

Antwort

des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration

Zuwendungsempfänger und Demokratieklausel
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abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente
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5. Wie viele Verfassungsschutzbeschäftigte/-beamte in Baden-Württemberg über-
wachen/beobachten die linksextreme Szene, wie viele die rechtsextreme Szene?

6. Wie viele Kommissariate bzw. Sachbearbeiter der für politische Kriminalität
zuständigen Staatsschutz-Abteilung des Landeskriminalamts Baden-Württem-
berg arbeiten an der Aufklärung linker Straftaten, wie viele an der Aufklärung
rechter Straftaten?

28. 01. 2018

Rottmann AfD

B e g r ü n d u n g

Baden-Württemberg erlebt Zeiten zunehmender politischer Polarisierung, was mit
einem Anstieg extremistischer Straftaten verbunden ist. Daher ist ein Überblick
zu Vereinen notwendig, welche politische Arbeit leisten und Fördermittel erhal-
ten. Auf Bundesebene und in einigen Ländern werden Förderbescheide mit ent-
sprechenden Bestandteilen oder Begleitschreiben versehen.

Focus-Online vom 11. November 2017 ist unter dem Titel „Berliner Verfassungs-
schutz stellt Telefonüberwachung von Linksextremisten ein“ zu entnehmen, dass
in Berlin zwölf Verfassungsschutzbeamte die linke, aber deren 36 die rechte
 Szene beobachten und nur halb so viele Kommissariate des Landeskriminalamts
linke Straftaten als rechte Straftaten bearbeiten. Die entsprechenden Zahlen für
Baden-Württemberg interessieren den Fragesteller insoweit.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 26. Februar 2018 Nr. 4-1081/187 beantwortet das Ministerium
für Inneres, Digitalisierung und Migration im Einvernehmen mit dem Ministerium
für Finanzen, dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, dem Mi-
nisterium der Justiz und für Europa, dem Ministerium für Kultus, Jugend und
Sport, dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft und dem Mi -
nisterium für Soziales und Integration die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Welche zivilgesellschaftlichen Vereine, Vereinigungen, Netzwerke und derglei-
chen einschließlich Nichtregierungsorganisationen (NRO) außerhalb der Lan-
deszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg, die politische Arbeit
leisten im Sinne von 

    a)  Demokratievermittlung, 
    b)  Aufklärung über linken und rechten Extremismus, 
    c)  Prävention und Intervention gegen verfassungsfeindliche Bestrebungen,
    erhalten Landesmittel in welcher Höhe (bitte tabellarische Auflistung)?

Zu 1.:

Aufgrund der umfangreichen Fragestellung und einer fehlenden zeitlichen Ein-
grenzung wird für die Beantwortung ein darstellbarer Zeitraum zugrunde gelegt.
Die folgenden Vereine, Vereinigungen, Netzwerke und Nichtregierungsorganisa-
tionen werden von der Landeszentrale für politische Bildung und den einzelnen
Ressorts wie folgt gefördert:
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I. Vereine

1. Landeszentrale für politische Bildung (LpB)
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2. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

*) zzgl. je 14.000 € vom Ministerium für Umwelt, Klima, Energiewirtschaft
**) Im Haushaltsplan sind p.a. 65.600 € für Gedenkstättenfahrten vorgesehen. Durch Umschich-
tungen innerhalb des Haushaltsansatzes zur Förderung der Jugend wurden wegen des höheren
Bedarfs weitere Mittel zur Verfügung gestellt.
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3. Ministerium für Soziales und Integration

II. Vereinigungen
1. LpB

2. Ministerium für Soziales und Integration
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III. Netzwerke

1. LpB

2. Ministerium für Soziales und Integration
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IV. Nichtregierungsorgansiationen (NRO)

LpB

Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales und Integration werden darü-
ber hinaus Zuwendungsempfänger als Träger der außerschulischen Jugendbildung
nach § 75 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) in Verbindung mit §§ 2, 4
und 12 des Gesetzes zur Förderung der außerschulischen Jugendbildung (Jugend-
bildungsgesetz – JBG), öffentlich-rechtliche Körperschaften sowie sonstige Trä-
ger nach Maßgabe des Staatshaushaltsplans gefördert. In den Haushaltsjahren 2018
und 2019 werden jeweils 7.362.400 Euro für die nachstehend aufgeführten Berei-
che der außerschulischen Jugendbildung und damit im Förderzeitraum 1. Januar
2018 bis 31. Dezember 2019 insgesamt 14.724.800 Euro bereitgestellt. 

Im Einzelnen gefördert werden:

Lehrgänge, die der Aus- und Fortbildung von Jugendleiterinnen und Jugendlei-
tern oder sonstigen Leitungskräften der Jugendarbeit dienen. Die Lehrgänge müs-
sen nach der Lehrgangsplanung zur Erreichung des Lehrgangsziels geeignet sein
und jugendpflegerische oder staatspolitische Themen zum Gegenstand haben. 

Beratungsangebote für Jugendleiterinnen und Jugendleiter oder sonstigen Lei-
tungskräften der Jugendarbeit. Die Beratungsangebote sollen insbesondere die
Motivation, das Handeln, die persönliche Rolle, die Geschlechtsrollen, das insti-
tutionelle Umfeld oder die Beziehungen zu anderen ehrenamtlichen und haupt -
beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern reflektieren.

Seminare der außerschulischen Jugendbildung und vergleichbare Maßnahmen
mit festem Teilnehmerkreis und festgelegter Programmdauer. Vorausgesetzt wird,
dass die Maßnahmen Teil der Jugendbildungsarbeit des Trägers sind. Hierzu
gehört u. a. die gezielte Befassung mit Fragen der politischen, sozialen, sportli-
chen, kulturellen, ökologischen, technologischen oder geschlechtsspezifischen
 Jugendbildung.

Praktische Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung. Dies sind Projekte
mit jungen Menschen, die nicht Seminarcharakter haben und sich mit nachfolgen-
den Themen der Jugendbildung befassen:
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•   Politische Jugendbildung

    Freien Trägern der außerschulischen Jugendbildung können für Maßnahmen
im Bereich der politischen Bildung, die nicht Seminarcharakter haben, und zu
Fahrten an Ziele, die für die politische Bildung besonders bedeutsam sind, Zu-
schüsse gewährt werden.

•   Soziale Jugendbildung

    Zur Förderung der sozialen Bildung können freien Trägern der außerschuli-
schen Jugendbildung Zuschüsse für Maßnahmen gewährt werden, die jungen
Menschen praktische, eigene Erfahrungen im generationsübergreifenden und
sozialen Bereich vermitteln, insbesondere durch Projekte in sozialen Brenn-
punkten, mit jugendlichen Arbeitslosen, mit Behinderten, zur Integration von
Kindern ausländischer Arbeitnehmer sowie durch Projekte mit delinquent ge-
wordenen Jugendlichen und gegen Jugendkriminalität.

•   Sportliche Jugendbildung

    Freien Trägern der außerschulischen Jugendbildung können Zuschüsse gewährt
werden für modellhafte Maßnahmen, die gezielt die sportliche Betätigung der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer als Mittel der Jugendbildung einsetzen, ins-
besondere für Maßnahmen mit Begegnungscharakter, die grundsätzlich in Ba-
den-Württemberg stattfinden sollen.

•   Kulturelle Jugendbildung

    Freien Trägern der außerschulischen Jugendbildung können Zuschüsse gewährt
werden für Maßnahmen, die gezielt die praktische künstlerische Betätigung
(Musik, bildende Kunst, Theater, Tanz, Literatur, Zirkus, Medien) der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer als Mittel zur Jugendbildung einsetzen, insbesondere
auch für Maßnahmen mit Begegnungscharakter, die grundsätzlich in Baden-
Württemberg stattfinden sollen.

•   Ökologische Jugendbildung

    Freien Trägern der außerschulischen Jugendbildung können Zuschüsse gewährt
werden für Maßnahmen, die gezielt die praktische ökologische Betätigung der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer als Mittel zur Jugendbildung einsetzen.

    Gefördert werden insbesondere Arbeitsprojekte, Workshops und Ausstellungen,
die den Natur- und Umweltschutz und die Sicherung der natürlichen Lebens-
grundlagen zum Gegenstand haben.

    Die Projekte sollen neben der Darstellung der ökologischen Erkenntnisse und
Vorgänge auch deren Zusammenhänge mit gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Fragen behandeln.

•   Technologische Jugendbildung

    Freien Trägern der außerschulischen Jugendbildung können Zuschüsse gewährt
werden für Maßnahmen, die gezielt die praktische Betätigung der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer als Mittel zur technologischen Jugendbildung einsetzen.

    Gefördert werden insbesondere Arbeitsprojekte, Workshops und Ausstellun-
gen, die die technologische Entwicklung und deren Zusammenhänge mit natur-
wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fragen behandeln.

•   Mädchenbildungsarbeit, Jungenbildungsarbeit

    Freien Trägern der außerschulischen Jugendarbeit können Zuschüsse gewährt
werden für Maßnahmen, die Bildungsarbeit mit Mädchen und jungen Frauen
sowie mit Jungen und jungen Männern zum Inhalt haben.

    Gefördert werden Maßnahmen, die die Zusammenhänge zwischen geschlechts-
spezifischem Rollenverhalten und gesellschaftlicher Realität behandeln; dabei
sollen den Mädchen und jungen Frauen sowie den Jungen und jungen Männern
neue Erfahrungen und Handlungsmöglichkeiten eröffnet werden.
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•   Gesellschaftliche Eingliederung junger Aussiedlerinnen und Aussiedler sowie
junger Flüchtlinge

    Für Maßnahmen zur gesellschaftlichen Eingliederung und Betreuung junger
Aussiedlerinnen und Aussiedler sowie junger ausländischer Flüchtlinge können
den im Jugendaufbauwerk zusammengeschlossenen Jugendgemeinschaftswer-
ken sowie anderen freien Trägern der außerschulischen Jugendbildung Zu-
schüsse gewährt werden.

•   Integration von ausländischen und spätausgesiedelten Jugendlichen

    Trägern der außerschulischen Jugendbildung und sonstigen gemeinnützigen
Trägern der Jugendarbeit sowie Schulen in Kooperation mit diesen Trägern
können Zuschüsse gewährt werden zur Durchführung von Projekten, die der
Integration von ausländischen und spätausgesiedelten Jugendlichen dienen.

    Bezuschusst werden nachhaltige Projekte, die junge Ausländerinnen und Aus-
länder sowie junge Aussiedlerinnen und Aussiedler in Angebote der Jugend -
arbeit einbeziehen und sie damit in die Jugendarbeit selber und generell in die
Gesellschaft integrieren. Diese Integrationsleistung fördert die persönlichen
Kompetenzen der Jugendlichen und gibt Hilfestellungen beim Übergang von
der Schule ins Berufsleben.

•   Kooperation Jugendarbeit – Schule

    Trägern der außerschulischen Jugendbildung und sonstigen gemeinnützigen
Trägern der Jugendarbeit sowie Schulen in Kooperation mit diesen Trägern
können Zuschüsse zur Durchführung von gemeinsamen Kooperationsprojekten
gewährt werden.

    Bezuschusst werden Projekte, bei denen beide Partner gleichberechtigt eine ge-
meinsame Maßnahme mit Jugendlichen durchführen. Die Projekte sollen u. a.
der Persönlichkeitsentwicklung des einzelnen Jugendlichen dienen.

Jugendarbeit in Einrichtungen der Jugendsozialarbeit

•   In Jugendwohnheimen und Bildungseinrichtungen des Jugendaufbauwerks:

    Den im Jugendaufbauwerk zusammengeschlossenen Trägern können zur För-
derung der staatspolitischen und kulturellen Jugendbildung in ihren Einrichtun-
gen Zuschüsse gewährt werden. 

•   In Freizeit- und Bildungseinrichtungen für Mädchen und junge Frauen:

    Trägern von Freizeit- und Bildungseinrichtungen für Mädchen und junge Frauen
(Mädchenclubheime) können zu den Personal- und Sachkosten dieser Einrich-
tungen Zuschüsse gewährt werden. Der Zuschuss kann nur an Träger gewährt
werden, die in ihren Einrichtungen durch aufeinander abgestimmte Bildungs-,
Begegnungs- und Freizeitangebote, orientiert an den spezifischen Belangen
von Mädchen und jungen Frauen, den Übergang von der Schule zum Beruf
 fördern.

Abhängig von der Definition der unter politischer Arbeit zusammengefassten drei
Themenbereiche Demokratievermittlung, Aufklärung über linken und rechten Ex-
tremismus und Prävention sowie Intervention gegen verfassungsfeindliche Be-
strebungen, können die dargestellten zuwendungsfähigen Maßnahmen hierunter
subsumiert werden. Eine Abgrenzung im Einzelnen ist daher nicht möglich.

Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst
wurde die Programmarbeit der „Soziokulturellen Zentren“ im Jahr 2017 insge-
samt mit 3.426.834 € gefördert. Der Schwerpunkt der Programmgestaltung in den
Zentren liegt im Bereich der Kultur. Sehen die Programmgestalter Bedarf an ge-
sellschaftlich relevanten Themen, die auch in der Demokratievermittlung liegen
können, werden auch solche Veranstaltungen durchgeführt. Eine genaue Abgren-
zung, welche Einzelveranstaltungen innerhalb der Jahresprogramme der „Sozio-
kulturellen Zentren“ ausschließlich den in der Frage genannten Zwecken dienen,
ist nicht möglich und somit auch keine Erhebung der Mittelverwendung im Sinne
der Fragestellung. 
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Soweit im Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz und für Europa Zuwen-
dungen geleistet worden sind, handelte es sich bei den Adressaten im Wesentli-
chen um anerkannte Bildungsträger wie Schulen, Kindergärten und Kinderhorte,
das „Europa Zentrum Baden-Württemberg“, das „Internationale Forum Burg Lie-
benzell“ sowie europaaktive Verbände wie die „Europäische Bewegung e. V.“
und die „Jungen Europäischen Föderalisten (JEF)“. Bei der Bewilligung der Zu-
wendungen stand jeweils die Förderung des Europäischen Gedankens im Vor -
dergrund. Zu diesem Zweck wurden im Jahr 2016 Fördermittel in Höhe von ins-
gesamt 24.620,40 € und im Jahr 2017 Fördermittel in Höhe von insgesamt
17.169,10 € geleistet.

Unter dem Dach des Kompetenzzentrums zur Koordinierung des Präventions-
netzwerks gegen Extremismus Baden-Württemberg (KPEBW) wurde eine Bera-
tungsstelle in Stuttgart eingerichtet. Dort finden Personen, die sich im Radika -
lisierungsprozess befinden, aber auch deren Angehörige und Kontaktpersonen,
Hilfe. Sollte bereits eine Radikalisierung stattgefunden haben, wird Hilfe zum
Ausstieg gegeben. Diese Beratungsstelle wird von dem externen Träger „Violen-
ce Prevention Network“ (VPN) betrieben, der im November 2017 bei einem euro-
paweiten Vergabeverfahren den Zuschlag erhalten hat. Zur Finanzierung der ex-
ternen Unterstützung sind jährlich Haushaltsmittel in Höhe von bis zu 450.000 €
eingeplant.

2. Enthalten Zuwendungsbescheide an solche Organisationen einen Bestandteil
oder ein Begleitschreiben, worin verbindlich oder unverbindlich geregelt wird,
dass keine Förderung an extremistische Organisationen oder Personen oder
an solche Organisationen oder Personen ergehen darf, von denen bekannt ist
oder bei denen damit gerechnet werden muss, dass sie sich gegen die freiheit -
liche demokratische Grundordnung betätigen?

Zu 2.:

Fördermittel des Landes werden nach Maßgabe der Landeshaushaltsordnung
(LHO) und der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften unter Berücksichti-
gung der in den einschlägigen Förderprogrammen und im Staatshaushaltsplan
verankerten Zweckbindungen bewilligt und unterliegen somit der parlamentari-
schen Kontrolle. Das Bekenntnis eines Antragsstellers zur Verfassungstreue ist
grundsätzlich nicht Bestandteil eines Bewilligungsbescheids. 

Zuwendungsbescheide für Projekte im Rahmen des Landesprogramms „Demo-
kratie stärken“ zur Durchführung von Veranstaltungen erklären in den Nebenbe-
stimmungen die „Richtlinien für die Durchführung von Veranstaltungen und an-
deren Maßnahmen der politischen Bildung“ für verbindlich. Zuwendungsbeschei-
de im Rahmen des „Aktionsfonds Reflex“ als Teil des Landesprogramms „Demo-
kratie stärken“ ergehen gemäß der Förderrichtlinien, die eine Förderung von Per-
sonen oder Einrichtungen ausschließt, die sich gegen das Grundgesetz oder die
freiheitliche demokratische Grundordnung richten. Die Mitarbeiter des VPN wer-
den einer Zuverlässigkeitsüberprüfung unterzogen, um Aktivitäten gegen die frei-
heitliche demokratische Grundordnung auszuschließen.

Zuwendungsbescheide des Ministeriums für Soziales und Integration enthalten
den folgenden Zusatz: „Die geförderten Maßnahmen bzw. Projekte dürfen keine
rassistischen, sexistischen, diskriminierenden oder herabwürdigenden Inhalte auf-
weisen.“ Im Fall von Zuwendungen an Träger der außerschulischen Jugendbil-
dung nach § 75 Achtes Buch Sozialgesetzbuch in Verbindung mit §§ 2, 4 und 12
des Gesetzes zur Förderung der außerschulischen Jugendbildung, öffentlich-
rechtliche Körperschaften sowie nach Maßgabe des Staatshaushaltsplans „sonsti-
ge Träger“ ist die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75
Achtes Buch Sozialgesetzbuch entscheidend.

Im Fall einer Kofinanzierung von Bundesprojekten aus Landesmitteln wird zu-
sätzlich auf die jeweiligen Förderbestimmungen des Bundes verwiesen. Dort sind
wiederum weitere Bestandteile und Nebenbedingungen geregelt. Neben den §§ 23
und 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) wird auf die Leitlinien zum Pro-
grammbereich B „Förderung von Demokratiezentren zur landesweiten Koordinie-
rung und Vernetzung sowie von Mobiler-, Opfer- und Ausstiegsberatung“ ver-
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wiesen. In diesen Leitlinien des Bundes ist unter anderem ausgeführt, dass die Zu-
wendungsempfänger sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung der
Bundesrepublik zu bekennen und eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche
Arbeit zu gewährleisten haben.

3. Falls Frage 2 bejaht wird, wo genau ist die Rechtsgrundlage dafür zu finden
und wie lauten diese Bestandteile der Förder- oder Zuwendungsbescheide?

Zu 3.:

Eine Beantwortung entfällt aufgrund der Stellungnahme zu Frage 2.

4. Falls Frage 3 verneint wird, wo genau − gegebenenfalls innerhalb der Landes-
haushaltsordnung − wäre im Fall einer Einführung die Rechtsgrundlage ange-
siedelt, um Zuwendungs- oder Förderbescheiden speziell an solche Mittelemp-
fänger entsprechende Begleitschreiben als Bestandteil des Förderbescheids
beifügen zu können?

Zu 4.:

Grundsätzlich unterfiele eine solche Regelung dem Zuwendungsrecht, das in §§ 23,
44 LHO und den diesbezüglichen Verwaltungsvorschriften geregelt ist. Ergänzen-
de Bestimmungen können in Zuwendungsrichtlinien oder gegebenenfalls in den
jeweiligen Zuwendungsbescheid aufgenommen werden.

5. Wie viele Verfassungsschutzbeschäftigte/-beamte in Baden-Württemberg über-
wachen/beobachten die linksextreme Szene, wie viele die rechtsextreme Szene?

Zu 5.:

Im LfV werden die Phänomenbereiche Rechts- und Linksextremismus in der Ab-
teilung „Rechts-/Linksextremismus und -terrorismus“ bearbeitet. In den vier fach-
lich zuständigen Referaten „Beschaffung Rechts-/Linksextremismus und -terro-
rismus“, „Auswertung Gewaltorientierter Rechtsextremismus und -terrorismus“,
„Auswertung Islamfeindliche und rechtsextremistische Bestrebungen, Reichsbür-
ger“, und „Auswertung Linksextremismus und -terrorismus“ wird Personal im
mittleren bis oberen zweistelligen Bereich eingesetzt. Daneben sind weitere Auf-
gaben in einer operativen Abteilung gebündelt, die zentral und phänomenüber-
greifend wahrgenommen werden. Eine exakte Gesamtzahl der im Rechts- und
Linksextremismus eingesetzten Mitarbeiter kann deshalb nicht angegeben werden.

6. Wie viele Kommissariate bzw. Sachbearbeiter der für politische Kriminalität
zuständigen Staatsschutz-Abteilung des Landeskriminalamts Baden-Württem-
berg arbeiten an der Aufklärung linker Straftaten, wie viele an der Aufklärung
rechter Straftaten?

Zu 6.:

Gemäß Anlage 2 der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Or-
ganisation des Polizeivollzugsdienstes des Landes Baden-Württemberg (VwV-
PolOrg) vom 9. Juli 2015 sind die Kriminalpolizeidirektionen in Kriminalinspek-
tionen und Kriminalkommissariate untergliedert. Die Kriminalkommissariate im
Land Baden-Württemberg arbeiten deliktsübergreifend. Straftaten der Politisch
motivierten Kriminalität (PMK)-Links bzw. der PMK-Rechts werden bei den Kri-
minalpolizeidirektionen der regionalen Polizeipräsidien innerhalb der Kriminal -
inspektion 6 (Politisch motivierte Kriminalität) bearbeitet. Hier sind Ermittler im
unteren dreistelligen Bereich eingesetzt.
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Die Abteilung Staatsschutz des Landeskriminalamt BW gliedert sich in fünf In-
spektionen. Die Inspektion 610 ist für politisch motivierte Straftaten in den Berei-
chen des Rechts-/Linksextremismus/-terrorismus, der NS-Gewaltverbrechen, der
Spionage und des Landesverrats zuständig. Hier sind Ermittler im niedrigen zwei-
stelligen Bereich eingesetzt. 

Die Ermittlungstätigkeit erfolgt grundsätzlich lageorientiert ohne starre Personal-
zuweisung an einzelne Phänomenbereiche der Politisch motivierten Kriminalität.
Dementsprechend variiert die Anzahl der Sachbearbeiter, die im jeweiligen Phä-
nomenbereich der PMK-Links bzw. PMK-Rechts tätig sind. Eine valide Aussage
zur Anzahl der Sachbearbeiter im Sinne der Fragestellung ist demzufolge nicht
möglich.

In Vertretung

Jäger

Staatssekretär
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